
Rechtliche Grundlagen zur außerordentlichen Lehrabschlussprüfung 

 

Auszug aus den Zulassungsbedingungen gemäß Berufsausbildungsgesetz  

(§ 23 Abs. 5 und 6 BAG, BGBl. Nr. 142/1969 i.d.g.F.) 

 

(5) Nach Wahl des Antragstellers hat die nach dem Arbeitsort oder dem Wohnort örtlich 

zuständige Lehrlingsstelle ausnahmsweise einen Prüfungswerber auch ohne Nachweis der 

Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und Abs. 3 lit. a und b zur Lehrabschlussprüfung zuzulassen, 

a) wenn dieser das 18. Lebensjahr vollendet hat und glaubhaft macht, dass er auf eine 

andere Weise die im betreffenden Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und 

Kenntnisse, beispielsweise durch eine entsprechend lange und einschlägige 

Anlerntätigkeit oder sonstige praktische Tätigkeit oder durch den Besuch 

entsprechender Kursveranstaltungen erworben hat; oder 

b) wenn dieser die Zurücklegung von mindestens der Hälfte der für den Lehrberuf 

festgesetzten Lehrzeit, allenfalls unter Berücksichtigung eines Lehrzeitersatzes, 

nachweist und für ihn keine Möglichkeit besteht, einen Lehrvertrag für die auf die im 

Lehrberuf festgesetzte Dauer der Lehrzeit fehlende Zeit abzuschließen. 

Der von der Lehrlingsstelle festzusetzende Prüfungstermin darf nicht vor dem Zeitpunkt liegen, 

zu dem der Prüfungswerber unter der Annahme eines mit 1. Juli des Jahres, in dem er die 

Schulpflicht beendet hat, begonnenen Lehrverhältnisses frühestens die Prüfung hätte ablegen 

dürfen. ……. 

(6) Personen, die die im betreffenden Lehrberuf erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse 

oder einen Teil davon im Wege von Maßnahmen zu ihrer Rehabilitation erworben haben, sind 

ohne Rücksicht auf das im Abs. 5 lit. a verlangte Mindestalter bei Vorliegen der in dieser 

Bestimmung sonst geforderten Voraussetzung zur Lehrabschlussprüfung zuzulassen. 
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